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Gemeinsame Haushaltssatzung für die von der  
Stadt Regensburg verwalteten Stiftungen
(ohne Hildegard Schmalzl Musikstiftung,  

Brigitta und Oskar Braumandl Stiftung und  
Evangelische Wohltätigkeitsstiftung) 

für das Haushaltsjahr 2022

I.
Auf Grund des Art. 20 Abs. 3 Satz 3 
des Bayer. Stiftungsgesetzes (BayStG), 
BayRS 282-1-1-UK/WFK in Verbindung 
mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO), BayRS 2020-
1-1-I hat der Stadtrat der Stadt Regens-
burg in seiner öffentlichen Sitzung am 
02.12.2021 folgende gemeinsame 
Haushaltssatzung für die von der Stadt 
Regensburg verwalteten Stiftungen 
(ohne Hildegard Schmalzl Musikstiftung, 
Brigitta und Oskar Braumandl Stiftung 
und Evangelische Wohltätigkeitsstiftung) 
beschlossen, die hiermit gemäß Art. 65 
Abs. 3 GO bekannt gemacht wird:

§ 1
(1)  Der als Anlage beigefügte Haushalts-

plan der Georg-Hegenauer-Stiftung 
für das Haushaltsjahr 2022 wird hier-
mit festgesetzt; er schließt 

 im Verwaltungshaushalt

 in den Einnahmen
 und Ausgaben mit 1.652.150 Euro

 und im Vermögenshaushalt  

 in den Einnahmen
 und Ausgaben mit 409.000 Euro

 ab.

(2)  Der als Anlage beigefügte Haus-
haltsplan der Katholischen Bruder-
hausstiftung mit nichtrechtsfähiger 
Stiftung Dr. Wunderle-Auer für das 
Haushaltsjahr 2022 wird hiermit fest-
gesetzt; er schließt 

 im Verwaltungshaushalt

 in den Einnahmen
 und Ausgaben mit 1.291.950 Euro

 und im Vermögenshaushalt   
 
 in den Einnahmen
 und Ausgaben mit 866.700 Euro

 ab.

(3)  Der als Anlage beigefügte Haus-
haltsplan der Waisenhausstiftung 
Stadtamhof mit nichtrechtsfähiger 
Stiftung Nagel für das Haushalts-
jahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt 

 im Verwaltungshaushalt

 in den Einnahmen
 und Ausgaben mit 656.900 Euro

 und im Vermögenshaushalt  
 
 in den Einnahmen
 und Ausgaben mit 516.700 Euro

 ab.

(4)  Der als Anlage beigefügte Haushalts-
plan der Regensburger Wohltätig-
keitsstiftung für das Haushaltsjahr 
2022 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt 

 im Verwaltungshaushalt

 in den Einnahmen
 und Ausgaben mit 90.800 Euro

 und im Vermögenshaushalt  

 in den Einnahmen
 und Ausgaben mit 66.250 Euro

 ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen der 
Georg-Hegenauer-Stiftung, der Katho-
lischen Bruderhausstiftung mit nicht-
rechtsfähiger Stiftung Dr. Wunderle-Auer, 
der Waisenhausstiftung Stadtamhof mit 
nichtrechtsfähiger Stiftung Nagel und der 
Regensburger Wohltätigkeitsstiftung sind 
nicht vorgesehen.

§ 3
(1)  Der Gesamtbetrag der Verpflich-

tungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt der Katholischen Bruder-
hausstiftung mit nichtrechtsfähiger 
Stiftung Dr. Wunderle-Auer wird auf 
1.125.000 Euro festgesetzt.
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(2)  Verpflichtungsermächtigungen im 
Vermögenshaushalt der Georg-
Hegenauer-Stiftung, der Waisenhaus-
stiftung Stadtamhof mit nichtrechts-
fähiger Stiftung Nagel und der 
Regensburger Wohltätigkeitsstiftung 
werden nicht festgesetzt.

§ 4
(1)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite 

zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan der 
Georg-Hegenauer-Stiftung wird auf 
250.000 Euro festgesetzt.

(2)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite 
zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan  
der Katholischen Bruderhausstif- 
tung mit nichtrechtsfähiger Stif-
tung Dr. Wunderle-Auer wird auf 
150.000 Euro festgesetzt.

(3)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite 
zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan der 
Waisenhausstiftung Stadtamhof mit 
nichtrechtsfähiger Stiftung Nagel wird 
auf 30.000 Euro festgesetzt.

(4)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite 
zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan der 
Regensburger Wohltätigkeitsstiftung 
wird auf 10.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Janu-
ar 2022 in Kraft.

II.
Die Regierung der Oberpfalz hat als  
Rechtsaufsichtsbehörde mit Schrei- 
ben vom 20.12.2021,  
Az. ROP-SG12-1512.1-9-38-3,  
Az. ROP-SG12-1512.1-9-38-4,  
Az. ROP-SG12-1512.1-9-38-2 und  
Az. ROP-SG12-1512.1-9-38-5  
festgestellt, dass die Haushaltssatzung 
keine genehmigungspflichtigen Bestand-
teile enthält.

III.
Die Haushaltssatzung samt ihren Anla-
gen liegt vom Tage nach der Veröffent-
lichung der Bekanntmachung bis zur 
nächsten amtlichen Bekanntmachung 
einer Haushaltssatzung der Stadt Re-
gensburg beim Amt für allgemeine Stif-
tungsverwaltung, Dr.-Gessler-Straße 12a, 
93051 Regensburg, I. OG, Zimmer 110, 
während der Dienststunden öffentlich zur 
Einsichtnahme auf.

Regensburg, 03.01.2022
Stadt Regensburg

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Oberbürgermeisterin
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Vorankündigung

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach 
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt, folgende Aufträge zu 
vergeben:

1. Öffentliche Ausschreibung nach 
VOB/A
22 A 024 – Erstellung Flutlichtanlage 
Rasenspielfeld DIN 12193 ESV 27  
Regensburg

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter www.vergabe.
bayern.de  und www.regensburg.de/
vergaben

2. Offenes Verfahren nach VgV
21 E 103 – Lieferung eines Abrollbehäl-
ters Gefahrgut – 2 Lose
Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 05.01.2022

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter www.vergabe.
bayern.de. 

Öffentliche Ausschreibungen

3. Öffentliche Ausschreibung nach 
UVgO
22 A 029 – Lieferung von 7 Fahrzeugen 
im Rahmen von Leasingverträgen aufge-
teilt in 7 Lose

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter www.regens-
burg.de/vergaben und www.vergabe.
bayern.de


